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Bundesrates 

B e r i c Xl t 
, A f1 . ,'. t . 1 , ., Qes 'uLenpO~lulscnen Ausscnusses 

über d.en Beschlu2 des l~ntionalratesvO!LI. ~i6. Hai 1975 betreffen.d 8lnen 

Vertrab zwischen der ~epubli~ Österreich und der TschechoslowaKischen 

Sozialistischen Hepubli~;: zur Regelung bestimmter finanzieller und ver­

mögensrechtlicher 1: ragen samt Anlagen und Briefwechsel 

Der gegenst&nd.licne Vertrat; sieht Entschädigungsleistullsen für 

im Gefolge des 2. \-,'el tkrieges in der CS3R im Zuge der iJmstru}:turieruns 

der Volkswirtschaft bzw. der ÄnderunG des Gesellschaftssyste~s vor~e­

nOUlmenen ullfangreichen Enteignungs- und Nati.onalisierungsm.aßna:b.ililen an 

österreichischem Vermögen vor. 

Die Entsche.digungsleistung der TschechoslovJakischen Sozialistisch 

Republik an die Republik Österreich besteht in einer Barleistlmg 
v 

von einer Hilliarde Schilling sowie im Verz.icht der CSSR auf gel,'Jisse 

Ansprüche ge5enüber Österreich hinsichtlich bestiwlllter VermögenS'rierte 

Die esl. EntschädigungsleistuIJgen entsprechen zwar nicht der 
, 1 . h 1; t 11 . d ,,~, -I- • X aSSlscJen vors e , ung elner prompten, angemessenen UD elleK~lven 

Entschädigung, wohl aber der Praxis zahlreiche~ nach dem 2. Weltkrieg 

nicht nur von Österreich abgeschlossener Entschädigun5svert:r'figo ~ 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des 

vorliegenden Vertrages die Erlassur..g von besonderen Bundescesetzen lID 

Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsin...'1al tes in 

die iTL'Ylerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat diegegenste..ndliche Verlage in 

seiner Sitzung vom 2'1 ~ 1'lai 1975 in Verharldlung genommen. und ei.n­

stimmig besc.i:llossen, dem Hohen Hause zu ectpfehlen, keinen Einspruch 

zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Außenpolitische i::..ussc.huß 

somit den Antri::.5, der BundesI'3.t 1dolle -beschließen.: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 16. Mai 1975 betreffend 

einEm Vertrag zwischen der liepublil<: Österreich und der I~schechoslo­

wakischen Sozialistischen Republik zur Regelung bestimmter' finanzielle 

und. vermögensrechtlicher ~ragen samt Arüagen und Briei'l.'lechsel, i:Jirci 

kein EinsprucÄ erhoben. 

Wien, am 21. Mai 1975 

Edda E g ger Bü.r~kle 
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